
enthält auch Neuerungen für Krankenhäuser
und Chefärzte. Rechtsanwalt Dr. Manfred Andreas
beschreibt die relevanten Änderungen, z.B. bei
der Kostenerstattung, dem Fortbildungsnach-
weis, der Teilöffnung der Krankenhäuser zur
ambulanten Versorgung, der integrierten Versor-
gung sowie der verbotenen Annahme von Zu-
wendungen und sonstigen Werbegaben.
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